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Unternehmen            Länder 

    

Kriterium Ausgeschlossen werden 

 
Abtreibung 
 
 
 

 

 
Produzenten von Pharmazeutika, die 
ausschließlich zur Durchführung von 
Abtreibungen entwickelt wurden.  
Betreiber von Kliniken, in denen  
Abtreibungen vorgenommen werden. 
 

 
Atomenergie 

 
Produzenten von Atomenergie, Produzenten 
von Kernkomponenten von Atomkraftwerken 
ab 5% Umsatzanteil und Produzenten von 
Uran ab 5% Umsatzanteil.  
 

 
Rüstung 

 

 
Produzenten und Händler geächteter Waffen 
laut UN-Deklaration (Römer Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofes) und 
Produzenten und Händler von Rüstungsgütern 
ab einem Umsatzanteil von 5%. 
 

 
Gravierende 
Arbeitsrechts- 
verletzungen 

 

 
Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer 
und Subunternehmer gegen international 
anerkannter Prinzipien (wie Kinder- und 
Zwangsarbeit, Gewaltanwendung, 
Diskriminierung, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit) verstoßen. 
 

 
Kontroverses 
Umweltverhalten 

 

 
Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer 
und Subunternehmer,   Umweltgesetze oder 
allgemein anerkannte ökologischer 
Mindeststandards massiv missachten. 
Darunter fallen Großprojekte (z.B. Pipelines, 
Minen, Staudämme), die eine besonders 
schädliche Wirkung auf die Ökosysteme in  
der betroffenen Region haben. 
 

 
Gravierende 
Menschenrechts-
verletzungen 

 

 
Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer 
und Subunternehmer, gegen international 
anerkannte Prinzipien im Bereich der 
Menschenrechte verstoßen. Darunter fallen 
insbesondere Handlungen mit massiver 
Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens 
von Menschen, sowie Handlungen, welche die 
Selbstbestimmungsrechte in massiver Weise 
verletzen. 
 

 
Drogen 

 

 
Produzenten von Drogen, die per Gesetz zum 
Konsum nicht zugelassen sind. 
 

 
Pornographie 

 

 
Produzenten von pornographischen Material. 
Anbieter von pornographischen 
Dienstleistungen. Händler von 
pornographischen Material ab einem 
Umsatzanteil von 10%. 
 

 
Glücksspiel 

 

 
Anbieter von besonders kontroversen Formen 
des Glücksspiels (z.B. Casinos oder 
Wettbüros, Herstellung von Glücksspiel-
automaten). Anbieter von sonstigen Formen 
des Glücksspiels (z.B. Lotterien, Gewinn- und 
Ratespiele im Fernsehen oder Radio) ab 
einem Umsatzanteil von 5%. 
 

 
Tabak 
 

 
Produzenten aller Arten von Tabakprodukten.  
 

 
Embryonenverbrauch-
ende Forschung 

 

 
Unternehmen die nachweislich verbrauchende 
Forschung am menschlichen Embryo oder an 
embryonalen Zellen betreiben. 

Kriterium Ausgeschlossen werden 
 
Euthanasie 
 

 
Länder, in denen die aktive Sterbehilfe für 
todkranke Menschen legalisiert ist 
 

 
Atomenergie 

 
 
Länder in denen der Atomenergieanteil am 
Primärenergieverbrauch höher als 10% ist. 
 

 
Rüstung 

 

 
Länder, die ein Rüstungsbudget von mehr als 
3% des BIP aufweisen. 
 

 
Gravierende 
Arbeitsrechts-
verletzungen 
 

 
Länder, in denen die Arbeitsbedingungen in 
Bezug auf Mindestlöhne, Arbeitszeiten, 
Sicherheit & Gesundheit am Arbeitsplatz 
besonders niedrig sind. 
 

 
Unzureichender 
Klimaschutz 
 

 
Länder, die das „Kyoto Protocol to the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change“ nicht ratifiziert haben. 
 

 
Gravierende 
Menschenrechts-
verletzungen 
 

 
Länder, in denen die Menschenrechte  
beispielsweise bezüglich politischer Willkür, 
Folter, Bewegungsfreiheit, Rede- und 
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und 
Religionsfreiheit massiv eingeschränkt sind. 
 

 
Todesstrafe 
 

 
Länder, welche die Todesstrafe laut amnesty 
international nicht gänzlich abgeschafft haben.  
 

MARKETINGMITTEILUNG: Diese Marketingmitteilung enthält KEINE Finanzanalysen und wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von 
Finanzanalysen erstellt. Sie unterliegt daher auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.  Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter 
Sorgfalt recherchiert. Die Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 
 
IMPRESSUM: Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion und Hersteller: Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 1010 Wien, Bräunerstraße 3/2/6;  
Tel.: +43 1 533 8095, registriert im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 114346g, DVR:0595594; Verlags- und Herstellungsort: Wien. 


